
 

 

Einverständniserklärung zur Registration auf der  

SRK-Babysitting - Vermittlungsplattform  

➔ Anmerkung: Die Anmeldung auf der Plattform muss selbständig (nach erfolgtem Kurs) 

vorgenommen werden. Das SRK BL führt keine automatischen Anmeldungen durch. 

 

1. Rechtliche Einwilligung für minderjährige Babysitter/innen 

 

SRK – Babysitter/innen können sich kostenlos auf der Babysitting - Vermittlungsplattform des 

Schweizerischen Roten Kreuzes Kanton Baselland registrieren lassen.  

 

Minderjährige Babysitter/innen brauchen für die Registrierung die Einwilligung ihrer Eltern. 

 

 

Einwilligung der Eltern (oder gesetzliche Vertretung) des Babysitters/Babysitterin: 

 

  Ja, ich/wir geben hiermit unser schriftliches Einverständnis, dass sich unser Kind: 

 

 

 Name, Vorname, Wohnort: ………………….……………..…………………………………………… 

 

 auf der Babysitting-Vermittlungsplattform des Schweizerischen Roten Kreuzes Kanton 

Baselland registrieren kann und somit durch suchende Familien per E-Mail kontaktiert wird. 

 

 Eltern / Erziehungsberechtigte: 

 

 Name, Vorname: ………………………………………………………………………………………….. 

 

 Adresse: ………………………………………………… 

 

 PLZ, Ort: ………………………………………………… 

 

 

  Ich bestätige als Elternteil die AGB’s auf der Babysitting – Vermittlungsplattform gelesen und 

verstanden zu haben und akzeptiere sie: https://babysitting.srk-baselland.ch/agb  

 

 

 

 Ort, Datum: ……………………………………………… Unterschrift: ……………………………….. 

 

Dieses Formular muss bei der Online – Registrierung unter der entsprechenden Rubrik (nach 

Eingabe des Geburtsdatums bei Minderjährigen) hochgeladen werden. 

Ohne einen Nachweis in Form des Babysitting – Passes als Upload, ist keine Registration möglich.  

https://babysitting.srk-baselland.ch/agb

